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Protokoll 

über die, am Mittwoch, den 30. März 2016 

um 18.00 Uhr, 

im Rathaus Pressbaum 

stattgefundene 

ORDENTLICHE SITZUNG des GEMEINDERATES 

     ÖFFENTLICHER TEIL 

Anwesend:  

Fraktion ÖVP: Bgm. Josef Schmidl-Haberleitner, Vzbgm. Irene Wallner-

Hofhansl, StR DI Josef Wiesböck, StR DI Fritz Brandstetter,  StR Irene Heise, 

GR Maria Auer, GR Franz  Kerschbaum, GR Jutta Polzer, GR Ilse Jahn, GR 

Roswitha  Hejda, GR Martin Söldner, GR DI Erik Kieseberg, GR DI Robert 

Hartlieb, GR Markus Naber BA MA, GR Elisabeth Szerencsics 

Fraktion SPÖ: Vzbgm. Alfred Gruber, StR Reinhard Scheibelreiter, GR Franz 

Langer, GR Michael Soder Msc, GR Ing. Strombach, GR Dr. Peter Großkopf, 

GR Ing. Thomas Ded 

Fraktion WIR: StR Wolfgang Kalchhauser, GR Günter Fahrner, GR Ing. Jochen 

Pintar 

Fraktion FPÖ: StR Anna-Leena Krischel Bakk.phil., GR Mag. Helfried 

Jedlaucnik 

Fraktion Grüne: StR Peter Samec, GR Michael Sigmund, GR Christine 

Leininger 

Fraktion Neos: GR Tanja Ehnert, GR Alexander Knapp 

Entschuldigt: GR DI Verena Nekham (FPÖ)  

Auskunftspersonen:          Stadtamtsdirektorin Andrea Hajek 

Schriftführerin:  Michaela Kröss 

Beginn:    18.00 Uhr 

Ende:    21.05 Uhr 

 

Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung zur festgesetzten Zeit, die Einladungen sind 

erfolgt, die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Top 14, 22, 23 werden abgesetzt. 
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Der Bürgermeister geht wie folgt in die Tagesordnung ein: 

TAGESORDNUNG 

Öffentlicher Teil: 

1. Entscheidung über Einwendungen zum Protokoll der letzten Sitzung (Bgm. 

Schmidl-Haberleitner) 

2. Rechnungsabschluss 2015 (StR DI Wiesböck) 

3. Bericht Prüfungsausschuss (GR Dr. Großkopf) 

4. Betriebskostennachzahlung an die Fa. PKomm für die Volksschule (StR 

Heise) 

5. Betriebskostennachzahlung an die Fa. PKomm für die NMS (StR Heise) 

6. Übereinkommen ÖBB für Querung WVA HB Transportleitung (StR DI 

Brandstetter) 

7. Annahme Fördervertrag für WVA BA 11 Frauenwart (StR DI Brandstetter) 

8. Annahme Fördervertrag für ABA BA 21 Frauenwart, Othmar Mayer-Straße 

(StR DI Brandstetter) 

9. Löschungserklärung EZ 749 (StR DI Brandstetter) 

10. Löschungserklärung EZ 618 (StR DI Brandstetter) 

11. Grundabtretungen Strandbad Pressbaum (StR DI Brandstetter) 

12. Grundsatzbeschluss: Errichtung neues Altstoffsammelzentrum (StR 

Scheibelreiter) 

13. Beschluss zur schulischen Nachmittagsbetreuung für die Volksschule und 

NMS (StR Heise) 

14. Vereinbarung Justizanstalt Wilhelmshöhe für ABA Sumer-Siedlung (StR DI 

Brandstetter) 

15. Grundabtretung Haitzawinkel 11a (StR DI Brandstetter) 

16. ÖBB-Vertrag bezüglich Park&Ride Anlagen (Vzbgm. Gruber) 

17. Verlängerung Vertrag Fa. Canon bezüglich Drucker (StR DI Wiesböck) 

18. Versicherungen (StR DI Wiesböck) 

19. Kooperationsvertrag mit der NÖ GKK (StR DI Wiesböck) 

20. Verrechnungstarif – Wasserzähler Tausch außerhalb der Eichperiode (StR DI 

Brandstetter) 

21. Grundabtretung EZ 2797, KG 01905 Preßbaum (Vzbgm. Gruber) 

22. Ankauf Garagentore Wirtschaftshof (GR Mag.Jedlaucnik) 

23. Friedhofsgebührenordnung – Anpassung (GR Mag. Jedlaucnik) 

24. Verlängerung Vertrag mit Mayer Roland bezüglich Stadtsaal (GR Mag. 

Jedlaucnik) 

25. Nichtverlängerung des Reaudit familienfreundliche Gemeinde (Vzbgm. 

Wallner-Hofhansl) 

26. Inhaltliche Behandlung von Dringlichkeitsanträgen 

27. Berichte 

   

Zu Top 1 – Entscheidung über Einwendungen zum Protokoll der letzten Sitzung 
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Es wurden keine Einwendungen eingebracht und somit gilt das Protokoll vom 

01.03.2016 als genehmigt. 

Top 3 wird vorgezogen: 

Zu Top 3 – Bericht Prüfungsausschuss 

GR DR. Großkopf berichtet: 

Nicht angesagte Kassenprüfung 

Bei der nicht angesagten Kassenprüfung wurde die Übereinstimmung des 

Kassenbestandes mit den Kontoauszügen festgestellt (siehe Beilage). 

Prüfung der des Rechnungsabschlusses 2015  im Vergleich zum VA 

Gemäß  nö. GO  § 82 hat der Prüfungsausschuss  innerhalb der Auflagefrist des RA 

das Übereinstimmen des RA mit dem VA zu prüfen. Für den von 12.03 bis 25.03 

öffentlich aufgelegten RA 2015 erfolgte die Prüfung durch den Prüfungsausschuss 

am 18.03.2016.  Die im oH und ao.H des RA 2015 ausgewiesenen größeren 

Abweichungen zum VA wurden mit Finanzdirektorin Tschebul und 

Stadtamtsdirektorin Hajek besprochen und begründet. 

O.H.  

Im o.H.  des RA 2015  wurde gegenüber dem VA ein Überschuss von 372.591,36  € 

erzielt.  

Mehreinnahmen 

In Bezug auf die Buchungsgruppen 0 – 9 gab es bei  folgenden  Gruppen gegenüber 

dem VA zu größere Mehreinnahmen 

Gruppe 8 (Dienstleistungen)        + 839.370,58 €   

Gruppe 0 (Vertretungskörper und allg. Verwaltung)    +   74.634,94 €  

Gruppe 2 (Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft)  +   46.922,50 €  

 

Die Mehreinnahmen in der Gruppe 8 (Dienstleistungen) sind vor allem aufgrund der 

Maastrichtbestimmungen zu buchenden Investitions- und Tilgungszuschüsse bei der 

Wassergebarung (+ 97.1115 €) und der Abwasserbeseitigung (+ 526.004 €), wo 

keine Einnahmen veranschlagt worden waren, zurückzuführen. Größere 

Mehreinnahmen ergaben sich auch bei den Wasserbezugsgebühren (+ 102.408 € 

[+11%]), bei der Kanalbenützungsgebühr (+59.231 € [+3%]) und bei den 

Begräbnisgebühren (+ 21.285 € [+35%]).  
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Die Mehreinnahmen in der Gruppe 0 (allg. Verwaltung) sind vor allem auf interne 

Kostenersätze für Verwaltungstätigkeiten (Tätigkeiten für Zentralamt, Amtsgebäude, 

Bauamt)  zurückzuführen. 

In der Gruppe 2 (Unterricht, Schulen) beruhen die Mehreinnahmen auf 

Kostenersätzen für Kindergartenstütz-kräfte/-Betreuer  (+74.016 €), weil durch neue 

Kontierung hierfür kein Voranschlag erfolgte.  

In der Gruppe 9 (Finanzwirtschaft) gab es vor allem Mehreinnahmen gegenüber dem 

VA bei den Ertragsanteilen (+165.348 € [+3,4%]) und bei der Grundsteuer (+30.932 € 

[+5,4%]) 

 

Mindereinnahmen 

In der Gruppe 0 wurden bei den Kostenersätzen für Verwaltungstätigkeiten für 

Zentralamt (ZA 1 + 28.732 €, ZA 2 -33.763 €), Standesamt wurden um -19.854 € (-

20%) weniger eingenommen als veranschlagt. 

In der Gruppe 2 wurden neuer Kontierung nicht veranschlagten Einnahmen aus 

Kostenersätzen für Kindergartenhelferinnen (-33.700 €) erzielt. 

In der Gruppe 9 (Finanzwirtschaft) blieben vor allem die Einnahmen aus den 

Aufschließungsabgaben (- 429.056 € [-54%] wegen Verzögerung des BROT-

Bauvorhabens) und die der Kommunalsteuer (-80.104 € [-9%] verlorener 

Arbeitsprozess) zurück.  

 

Mehrausgaben  

Mehr ausgegeben als veranschlagt wurde  

in der Gruppe 0 für die gewählten Organe (+34.272 € [+10,5%] 2. Vzbgm, 2 

Ausschussvorsitzende, die keine Stadträte sind),  

in der Gruppe 6 (Straßen- Wasserbau, Verkehr) für Instandhaltungen (+50.000 €  

[+42%], Frauenwart, nicht budgetierte Straßenbeleuchtungen) und den Winterdienst 

+ 73.377 € [+29%]) sowie 

in der Gruppe 8 (Dienstleistungen) für den internen Verwaltungsaufwand für 

Friedhöfe (+42.370 € [+79%]) und die Wasserwirtschaft (+37.818 € [+46%]) , für 

Anlagensanierung (+64.454 € [+30%]) und Gebäudeinstandhaltungen (+20.154 € 

[keine VA]). 
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In der Gruppe 9 (Finanzwirtschaft) erfolgte mit Zustimmung der Landesregierung 

eine größere Übertragung an den ao.H. (+389.990 € [+780%]) 

 

ao.H.  

Hier wurde statt des veranschlagten Überschusses von 35.400 € ein Abgang von 

568.637 € ausgewiesen. 

Das ist vor allem auf Mindereinnahmen beim Wasser -und Kanalsanierungsprojekt 

2014 -2017 zurückzuführen, für das die vollen Projektausgaben und vollen 

Krediteinnahmen für das Projekt als Ausgaben und Einnahmen im VA gebucht 

wurden. Bei den Wasserversorgungsanlagen wurden um --1,327 Mio. €, bei den 

Abwasseranlagen um -1,673 Mio. € weniger eingenommen als veranschlagt. Bei 

diesem Projekt kam es auch zu Minderausgaben von 1,172 Mio. € bei den WVA und 

von 1,55 Mio. € bei den ABA.  

Mindereinnahmen von -193.000 € ergaben sich auch bei den (noch) nicht voll 

überwiesenen Subventionen für die Fußgängerunterführung (Statt 277.000 € nur 

84.000  € als Zuführung vom o.H.) bzw. auch für den Rest des ABA Projekts Pfalzau 

2:  Statt den veranschlagten Einnahmen von 147.900 € wurden nur 67.772 € erzielt. 

Beim letzteren Projekt kam es gegenüber dem VA zu Mehrausgaben von 813.364 € 

(Statt 147.900 € wurden Ausgaben von 961.263 € getätigt). 

 

Rechnungs-Querschnitt 

Im VA 2015 wurde der Saldo aus lfd. Gebarung, Vermögens- und Finanzgebarung in 

Summe mit einem Abgang von – 692.900 € veranschlagt. Im RA 2015 war der 

Abgang um 111.215 € geringer, betrug aber immer noch – 581.686 €.  

Dabei wurden der Überschuss der laufenden Gebarung von 1,3 Mio. € auf 2,05 Mio. 

€ verbessert und der negative Saldo der Vermögensgebarung von - 5,45 Mio. € auf -

3,35 Mio. € verringert. Der Überschuss  aus der Gebarung der Finanztransaktionen 

verringerte sich von 3,45 Mio. € gemäß VA auf 716.882 € im RA 2015.   

  

Prüfungsurteil  und Empfehlungen 

Bei der Prüfung des RA 2015 im Vergleich zum VA 2015 wurde die ordnungsgemäße 

Gebarung der Gemeinde festgestellt und im o.H. gegenüber dem VA ein Überschuss 

von 372.591,36 € erzielt.  
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Für künftige VA sollten im o.H. aufgrund der starken Abweichungen die derzeit für 

den VA verwendeten Ansätze für die Aufwendungen und Ersätze zwischen den 

Verwaltungszweigen auf Aktualität überprüft werden. 

 

Aufgrund der hohen Abweichungen vom VA sollten die Grundlagen des VA für 

Aufschließungsabgabe und die Kommunalsteuer auf mehr Genauigkeit geprüft 

werden.  

 

Im ao.H wurde statt des veranschlagten Überschusses von 35.400 € ein Abgang von 

568.637 € ausgewiesen. Er ist vor allem auf die Ausgabenüberschreitung beim 

Wasser-Kanal- und Straßenprojekt Pfalzau 2 verursacht. Diese 

Ausgabenüberschreitung wird vom Prüfungsausschuss gesondert geprüft werden.  

  

Einsichtnahme ins Bautagebuch Projekt Pfalzau 2 

Das Bautagebuch des Projekts ist vorhanden und wurde eingesehen. Die 

chronologischen Aufzeichnungen sind auf den ersten Blick nachvollziehbar. Die  

Komplikationen während des Baues wurden im Tagebuch erfasst (Findlinge, 

Wassereinbruch etc.). Die Gegenzeichnung erfolgt blattweise durch DI Denk für die 

Bauaufsicht. Wieweit die Gemeinde von diesen Komplikationen mit allf. Mehrkosten 

informiert wurde, ist aus dem Bautagebuch nicht zu entnehmen. Wann, in welcher 

Form und an wen diese Informationen erfolgt sind, sind daher nicht bekannt und 

werden einer gesonderten Prüfung durch den Prüfungsausschuss unterzogen.  

Allfälliges 

Es wurde festgestellt, dass der Zustand der gegen Entgelt von der Gemeinde an 

Interessenten vermieteten Plakatständer äußerst mangelhaft und teilweise 

reparaturbedürftig ist. Deren Servisierung sollte von der Verwaltung geprüft und ggf. 

geregelt werden. 

Wortmeldungen: Bgm. Schmidl-Haberleitner 

 

Zu Top 2 - Rechnungsabschluss 2015 

Sachverhalt: (vorbereitet von Tschebul Monika und StR DI Wiesböck) 
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Der RA 2015 wurde ordnungsgemäß kundgemacht und liegt zur öffentlichen 

Einsichtnahme vom 12.03.2016 bis 25.03.2016 auf. 

Innerhalb der Auflagefrist wurde eine Stellungnahme eingebracht, welche in der 

heutigen Sitzung behandelt wurde. Diese Stellungnahme ist dem Protokoll 

angehängt. 

Im RA 2015 ist folgendes zu beachten: 

 Die Grundzüge der Erstellung des RA 2015 wurden am 09.03.2016 mit der 

Abteilung IVW3 des Amtes der NÖ Landesregierung besprochen. 

 BZ für aoH Straßenbau € 260.000,00 und € 80.000,00 erhalten. 

 Ausbuchung rund € 100.000,00 Kommunalsteuer (Prozess gegen Land NÖ 

verloren). 

Nachstehend die Summen des RA 2015 und die Kundmachung des RA 2015: 

oH 

Soll-

Überschuss 

2014         732.930,07    

  

 

Einnn. oH.    15.656.991,37    Ausg. oH 

   

16.017.470,08  

  

   16.389.921,44    

 

   

16.017.470,08    

 

Soll-

Überschuss 

2015          372.451,36    

  

     

aoH 

Ergebnis 

Vorjahr 

  

  -347.430,26    

 

Einn. aoH       2.893.576,53    

Ausg. 

aoH 

      

3.114.783,41    

  

      2.893.576,53    

 

      

3.462.213,67   

     

 

  

  

 

Differenz 2015 

aoH - 568.637,14    
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STADTGEMEINDE PRESSBAUM 

 

Verwaltungsbezirk: Wien-Umgebung 

Land: Niederösterreich 

 

 

  

 

Aktenzeichen: FIN-

0120/2016 

BearbeiterIn: Monika 

Tschebul 

e-mail:

 monika.tschebul@pressba

um.gv.at 

Telefon: 02233/522 32-81  

Datum: 07.03.2016 

 

Öffentliche Kundmachung 

 

 

Der Rechnungsabschluss 2015  liegt durch zwei Wochen in der Zeit vom 12.03.2016 

bis 25.03.2016 während der Parteienverkehrszeiten, Montag bis Freitag, von 08.00 

Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich Dienstag, von 14.00 Uhr bis 19.00, am Gemeindeamt, 

2. Stock, Finanzabteilung, Zimmer Nr. 30, zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 

Die Auflage wird mit dem Hinweis kundgemacht, dass es jedem Gemeindemitglied 

freisteht, zum Rechnungsabschluss  2015, innerhalb der Auflagefrist, beim 

Gemeindeamt schriftliche Stellungnahmen einzubringen. 

 

Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates über den Rechnungsabschluss für das 

Haushaltsjahr 2015 findet voraussichtlich am Mittwoch, 30.03.2016 um 18.00 Uhr im 

Rathaus Pressbaum, Hauptstraße  58, 1. Stock, Sitzungssaal statt. 

   

     Der Bürgermeister: 

 

     Josef Schmidl-Haberleitner 

 

Angeschlagen am: 11.03.2016 

Abgenommen am: 29.03.2016 
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Als Teil des RA lt. NÖGO 1973 §83 Abs.1 liegt die Bilanz der Pressbaumer 

Kommunal GmbH Hauptstraße 63 3021 Pressbaum, als 100% Tochter der 

Stadtgemeinde Pressbaum, bei. 

Die Bilanz 2014 weist folgende Kennzahlen aus: 

Bilanzgewinn  €     -24.598,41 

Anlagevermögen  € 8.198.226,58 

Verbindlichkeiten € 6.590.680,40 

 Die Bilanz sowie der Geschäftsbericht und der Bericht des Wirtschaftsprüfers wurde 

bereits in der GR Sitzung vom 22.09.2015 zur Kenntnis gebracht. 

Im Sinne des §69 a) Abs.(4) NÖ GO 1973 wird über das abgeschlossene 

Zinsabsicherungsgeschäft (SWAP) wie folgt berichtet: 

Der Gemeinderat hat am 19.05.2009 einstimmig beschlossen ein 

Zinsabsicherungsgeschäft (SWAP) bei der BAWAG PSK und bei der Hypo 

Investmentbank abzuschließen. Das Volumen betrug bei der BAWAG PSK € 1,3 

Mio., bei der Hypo Investmentbank € 2,76 Mio. mit einer Laufzeit von jeweils 5 

Jahren (Ende 1.9.2015).  

Die Zinsabsicherungsgeschäfte sind per 01.09.2015 ausgelaufen. 

Im Rahmen des SWAP Geschäftes haben die Kosten im Jahr 2015 € 90.035,28 

betragen. 
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Der RA 2015 wird in der Sitzung des Finanzausschusses am 15.03.2016 vorberaten. 

Der RA 2015 wird in der Sitzung des Stadtrates am 15.03.2016 vorberaten. 

Der RA 2015 wird dem Prüfungsausschuss zur Bestätigung der rechnerischen 

Richtigkeit und der Übereinstimmung mit dem VA 2015 bzw. den 

Nachtragsvoranschlägen (gem. §82 (2) NÖ GO 1973), unter Berücksichtigung der 

vorliegenden Abweichungen gegenüber dem Voranschlag, vorgelegt. 

Es gibt eine mehrheitliche Empfehlung des Finanzausschusses und eine 

mehrheitliche Empfehlung des Stadtrates. 

Wortmeldungen: GR Mag. Jedlaucnik, StR Kalchhauser gibt eine schriftliche 

Stellungnahme ab – diese ist dem Protokoll angehängt, StR DI Wiesböck,  

StR DI Wiesböck stellt den 

Antrag: 

Der Gemeinderat möge den vorliegenden Rechnungsabschluss 2015 inkl. Bilanz und 

Geschäftsbericht der Fa. PKomm für das Jahr 2014 beschließen. 

Entscheidung:  

Dafür: die Mehrheit des Gemeinderates 

Enthaltungen: Fraktion FPÖ, Fraktion WIR 

Mehrheitlich angenommen. 

 

Zu Top 4 – Betriebskostennachzahlung an die Fa. PKomm für die Volksschule 

Sachverhalt: (vorbereitet von Riedinger Michael und StR Heise) 

Die PKomm legt eine Betriebskostenabrechnung in Bezug auf die Volksschule 

Pressbaum für das Jahr 2015 vor.  

Es handelt sich dabei um eine Nachzahlung in der Höhe von € 1.187,60. 

Eine detaillierte Aufstellung dazu von der PKomm liegt vor, in welchem der 

Rückstandsbetrag in Form der Differenz der Einnahmen und Ausgaben aus dem 

Jahr 2015 mit dem Betrag von € 1.187,60 dokumentiert ist. 
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Eine Bedeckung dazu ist unter der HHSt 1/211000-700100 gegeben. 

StR Heise stellt den 

Antrag: 

Der Gemeinderat möge den Beschluss fassen, die Nachzahlung der 

Betriebskostenabrechnung in Bezug auf die NMS Pressbaum in der Höhe von € 

1.187,60 an die PKomm auszubezahlen. 

Entscheidung: 

Dafür: einstimmig 

 

Zu Top 5 – Betriebskostennachzahlung an die Fa. PKomm für die NMS 

Sachverhalt: (vorbereitet von Riedinger Michael und StR Heise) 

Die PKomm legt eine Betriebskostenabrechnung in Bezug auf die NMS Pressbaum 

für das Jahr 2015 vor. 

Es handelt sich dabei um eine Nachzahlung in der Höhe von € 4.982,15. 

Eine detaillierte Aufstellung dazu von der PKomm liegt vor, in welchem der 

Rückstandsbetrag in Form der Differenz der Einnahmen und Ausgaben aus dem 

Jahr 2015 mit dem Betrag von € 4.982,15 dokumentiert ist. 
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Eine Bedeckung dazu ist unter der HHSt 1/212000-700100 gegeben. 

StR Heise stellt den 

Antrag: 

Der Gemeinderat möge den Beschluss fassen, die Nachzahlung der 

Betriebskostenabrechnung in Bezug auf die NMS Pressbaum in der Höhe von € 

4.982,15 an die PKomm auszubezahlen. 
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Entscheidung: 

Dafür: einstimmig 

 

Zu Top 6 –  Übereinkommen ÖBB für Querung WVA HB Transportleitung 

Sachverhalt: (vorbereitet von StR DI Brandstetter / Werner Dibl) 

Die Stadtgemeinde quert bei der Errichtung der WVA HB Transportleitung nach 

Haitzawinkel die Trasse der ÖBB. Diesbezüglich ist mit den ÖBB ein 

Benützungsübereinkommen abzuschließen.  

Laut vorläufiger Aufstellung ergibt sich für Projektprüfung, Vertragserstellung, 

Evidenthaltung und Kontrolle sowie Arbeitsübereinkommen ein Kostenaufwand von € 

3.771,- exkl.Ust. 

StR DI Brandstetter stellt den 

Antrag:  

Der Gemeinderat möge dem für den Bau der WVA HB Transportleitung erforderliche 

Benützungsübereinkommen zustimmen. 

Die Bedeckung ist unter 5/850190-050000 – positive Stellungnahme des Landes NÖ 

vorausgesetzt – gegeben. 

Entscheidung: 

Dafür: einstimmig 

 

Zu Top 7 – Annahme Fördervertrag für WVA BA 11 Frauenwart 

Sachverhalt: (vorbereitet von StR DI Brandstetter / Werner Dibl) 

Mit Errichtung der WVA BA 11, Frauenwart, wurde neben der Kommunalkredit Public 

Consulting GmbH beim NÖ Wasserwirtschaftsfond um die diesbezüglichen 

Fördermittel angesucht. Zur Annahme des Fördervertrages ist eine entsprechende 

Annahmeerklärung durch den GR erforderlich.  

StR DI Brandstetter stellt den 

Antrag: 

Der Gemeinderat möge die Annahme des Förderungsvertrages für die Errichtung der 

WVA BA 11, Frauenwart, beschließen. 

Entscheidung: 

Dafür: einstimmig 
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Zu Top 8 – Annahme Fördervertrag für ABA BA 21 Frauenwart, Othmar Mayer-

Straße 

Sachverhalt: (vorbereitet von Werner Dibl und StR DI Brandstetter) 

Mit Errichtung der ABA BA 21, Frauenwart und Othmar Mayer-Str., wurde neben der 

Kommunalkredit Public Consulting GmbH beim NÖ Wasserwirtschaftsfond um die 

diesbezüglichen Fördermittel angesucht. Zur Annahme des Fördervertrages ist eine 

entsprechende Annahmeerklärung durch den GR erforderlich.  

StR DI Brandstetter stellt den 

Antrag:  

Der Gemeinderat möge die Annahme des Förderungsvertrages für die Errichtung der 

ABA BA 21, Frauenwart und Othmar Mayer-Str., beschließen. 

Entscheidung: 

Dafür: einstimmig 

 

Top 9 – Löschungserklärung EZ 749 

Sachverhalt: (vorbereitet von StR DI Brandstetter und Mag. Stefan Wallner) 

Betreff: Löschungserklärung für die EZ. 749, KG 01905 (Pressbaum) 

Im Grundbuch sind das Grundstück 265/17 und .488, EZ. 749, KG 01905 

(Preßbaum) mit den folgenden Verpflichtungen gemäß dem Bescheid vom 

10.07.1912 der Stadtgemeinde Pressbaum belastet: 

1) Die geplanten Baustellen 29 und 30 können erst verbaut werden, wenn sie bis 

zur Straße reichend vergrößert werden 

2) Erst bei Herstellung der Zufahrt zur Straße dürfen die genannten Baustellen 

hergestellt werden. 

3) Die Baulinien sind in dem festgesetzten Niveau ohne Entgelt von den 

Parzellierungswerbern bzw. dessen Rechtsnachfolgern als öffentliches Gut 

abzutreten. 

4) Bei Verbauung der Baustellen ist für die ganze Gemeinde die offene 

Verbauungsweise einzuhalten. 

Zu 1) und 2): Das gegenständliche Grundstück hat einen Anschluss an das 

öffentliche Gut. 

So grenzt das Grundstück auf einer Länge von ca. 20m an die Wilhelm Kress-Gasse 

an. 
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Zu 3): Nach der derzeitigen Lage der Straßenfluchtlinie im Bebauungsplan ist im 

Anlassfall (z.B. Grenzänderung, Bebauung) keine Grundabtretung fällig. 

Zu 4): Die Art der Bebauung ist im Bebauungsplan der Stadtgemeinde Pressbaum 

festgelegt und als offen / gekuppelt ausgewiesen. 

Zudem wurde die Benützungsbewilligung für das auf dem Grundstück bestehende 

Sommerhaus bereits am 10.05.1930 erteilt. Die Benützungsbewilligung für den 

Umbau erfolgte am 10.07.1985. 

Generell gilt: Das genannte Grundstück befindet sich innerhalb des 

Geltungsbereiches des rechtsgültigen Bebauungsplanes der Stadtgemeinde 

Pressbaum. 

Sämtliche baurechtliche Bestimmungen für das genannte Grundstück werden durch 

die NÖ Bauordnung 2014, den Bebauungsplan und die Bebauungsvorschriften der 

Stadtgemeinde Pressbaum abgedeckt.  

StR DI Brandstetter stellt den 

Antrag: 

Der Gemeinderat möge die Löschung der Verpflichtungen gemäß dem Bescheid vom 

10.07.1912 aus der Grundbuchseinlage 749 beschließen. 

Entscheidung: 

Dafür: einstimmig 

 

Zu Top 10 – Löschungserklärung EZ 618 

Sachverhalt: (vorbereitet von Mag. Wallner und StR DI Brandstetter) 

Betrifft: Löschungserklärung für die EZ 618, Berggasse 14 

Bezüglich der Grundstücke 278/69 und .576, EZ: 618, KG Pressbaum (01905) hat 

das Notariat Fuchs und Reim Löschung der folgenden Reallasten 

Verpflichtungen gemäß dem Bescheid 860/1912 vom 06.07.1912 der Stadtgemeinde 

Pressbaum 

aus der Grundbuchseinlage EZ 618, KG 01905 Pressbaum angesucht: 

In der betreffenden Grundbuchseinlage sind drei Verpflichtungen als Reallasten 

festgehalten: 

1) A860/1912: Reallast der Verpflichtung, zur Verbreiterung des 

Wirtschaftsweges einen 10m breiten Grundstreifen kostenlos abzutreten. 

Gem. Erledigung 1912-07-06 für die Gemeinde Pressbaum. 
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2) A860/1912: Reallast der Verpflichtung, die Straßenzüge auf eigene Kosen ins 

vorgeschriebene Niveau zu bringen und zu übergeben, gem Abs III Erledigung 

1912-07-06 für die Gemeinde Pressbaum 

3) A860/1912: Reallast der Verpflichtung zur Verbauung der Baustellen gem. 

Abs. IV Erledigung 1912-07-06 für die Gemeinde Pressbaum. 

 

Zu 1) Die Verpflichtungen zu Grundabtretungen sind im § 12 der NÖ Bauordnung 

2014 festgelegt und richten sich nach den Straßenfluchtlinien im rechtsgültigen 

Bebauungsplan der Stadtgemeinde Pressbaum. 

Zu 2) Die Straßenzüge am Bartberg befinden sich im Besitz der Stadtgemeinde 

Pressbaum (Öffentliches Gut) und sind bereits im benötigten Niveau vorhanden. 

Zudem ist die Gemeinde für die Erhaltung der Straßen in Ihrem Besitz verantwortlich. 

Zu 3) Eine Verpflichtung zur Verbauung kann gemäß dem gegenständlichen 

Bescheid nicht mehr bestehen. Die Bebauungsbestimmungen richten sich nach der 

NÖ Bauordnung 2014, den Bebauungsvorschriften der Stadtgemeinde Pressbaum 

und dem rechtsgültigen Bebauungs- und Flächenwidmungsplan. Überdies ist das 

betreffende Grundstück bereits seit dem Jahr 1929 konsensmäßig bebaut. 

Die Verpflichtungen im Bescheid vom 06.07.1912 bestehen also nur noch in der 

Theorie und haben für die Stadtgemeinde Pressbaum keinen Nutzen mehr. 

StR DI Brandstetter stellt den 

Antrag: 

Der Gemeinderat möge die Löschung der obengenannten Reallasten gemäß dem 

Bescheid vom 06.07.1912 aus der EZ. 618 beschließen. 

Entscheidung: 

Dafür: einstimmig 

 

Top 11 – Grundabtretungen Strandbad Pressbaum 

Sachverhalt: (vorbereitet von StR DI Brandstetter und Mag. Stefan Wallner) 

Betrifft: Grundabtretungen, Strandbad Pressbaum, 275/20, 273/13, 273/14, 273/22, 

273/15 

In Ergänzung zu den für selbiges Grenzänderungsvorhaben bereits in der 

Gemeinderatssitzung von 19.01.2016 beschlossenen Grundabtretungen: 
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Gemäß Teilungsplan GZ: 2600/14 vom 11.11.2015 (eingelangt am 18.12.2015), 

erstellt durch Dipl Ing. Alireza Khatibi, Hauptstrasse 60B/11, 3021 Pressbaum  

werden die nachstehenden Trennstücke KOSTENLOS von vom Privateigentum bzw. 

Öffentlichen Gut der Stadtgemeinde Pressbaum abgetreten bzw. übernommen. 

Das Trennstück Nr. 5 des Grundstückes Nr. 275/20, EZ: 151, KG 01905 im Ausmaß 

von 18m² wird dem Grundstück 273/13, EZ 1833, KG 01905 (Privateigentum der 

Stadtgemeinde Pressbaum) zugewiesen. 

Das Trennstück Nr. 10 des Grundstückes Nr. 273/13, EZ 1833, KG 01905 

(Privateigentum der Stadtgemeinde Pressbaum) im Ausmaß von 12m² wird dem 

Grundstück Nr. 275/20, EZ: 151, KG 01905 zugewiesen. 

Das Trennstück Nr. 11 des Grundstückes 273/14, EZ. 1833, KG 01905 

(Privateigentum der Stadtgemeinde Pressbaum) im Ausmaß von 101m² wird dem 

Grundstück Nr. 275/20, EZ: 151, KG 01905 zugewiesen. 

Das Trennstück Nr. 12 des Grundstückes Nr. 273/14, EZ. 1833, KG 01905 

(Privateigentum der Stadtgemeinde Pressbaum) im Ausmaß von 56m² wird dem 

Grundstück Nr. 273/15, EZ: 1752, KG 01905 zugewiesen. 

Das Trennstück Nr. 13 des Grundstückes Nr. 273/22, EZ: 1704, KG 01905 

(Öffentliches Gut der Stadtgemeinde Pressbaum) im Ausmaß von 9m² wird dem 

Grundstück 275/20, EZ: 151, KG 01905 zugewiesen. 

Das Gesamtausmaß der von der Stadtgemeinde Pressbaum abgegebenen 

Trennstücke beträgt 178m². 

Das Gesamtausmaß der von der Stadtgemeinde Pressbaum erhaltenen Trennstücke 

beträgt 18m². 

Der o.a. Teilungsplan wurde von SV Arch. DI Pluharz positiv begutachtet. Die 

Abtretung stimmt mit den Vorgaben des Bebauungsplanes überein. 

StR DI Brandstetter stellt den 

Antrag: 

Der Gemeinderat möge die gegenständlichen Abtretungen bzw. Übernahmen der 

genannten Trennstücke lt. o.a. Teilungsplan beschließen. 

Entscheidung: 

Dafür: die Mehrheit des Gemeinderates 

Enthaltungen: GR DI Kieseberg 

Mehrheitlich angenommen. 
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Top 12 – Grundsatzbeschluss: Errichtung neues Altsoffsammelzentrum 

Sachverhalt: (vorbereitet von StR Scheibelreiter und Kröss Michaela) 

Der Abfallverband Tulln beabsichtigt ein Wertstoffsammelzentrum für die Einwohner 

der Gemeinden Pressbaum, Tullnerbach und Wolfsgraben  zu errichten. Diese 

Absicht wurde am 03.03.2016 bei einer Vorstandssitzung des GVA Tulln einstimmig 

beschlossen.  

Mit Unterstützung des GVA Tulln wurde bereits ein ähnliches Projekt in Pixendorf 

realisiert. Die Stadtgemeinde Pressbaum hat eine Projektgruppe installiert. 

Zielsetzung ist, die Vorbereitungsarbeiten gemeindeseitig zu koordinieren. Hiezu 

zählen die Fragen, die das Grundstück, die monetäre und organisatorische 

Auswirkungen betreffen. 

An der Projektgruppe wirken inhaltlich betroffene MitarbeiterInnen der 

Stadtverwaltung und die inhaltlichen zuständigen Ausschussvorsitzenden mit. 

Entscheidungen für den Stadt- bzw. Gemeinderat werden im zuständigen Ausschuss 

vorbereitet.  

Die Stadtgemeinde Pressbaum bietet dem Abfallverband Tulln ein Grundstück, dass 

sich im eigenen Besitz befindet zur Pacht an (Bereich Frauenwart). 

Zielsetzung ist ein Wertstoffsammelzentrum den Einwohnern zur Verfügung zu 

stellen, das auf Basis modernster Technik umweltfreundlich funktioniert. Gleichzeitig 

wird dieses Vorhaben unter größtmöglicher Rücksichtnahme auf die 

Emissionsminimierung realisiert. 

Die Anlage wird werktags inklusive Samstagen mittels Chipcard (E-card) genutzt 

werden können.  

Die Kosten für den Bau und den Betrieb werden aus den geltenden Müllgebühren 

finanziert. 

Als Zeitfenster für die Realisierung werden die Kalenderjahre 2016/2017 angestrebt. 

Wortmeldungen: StR Kalchhauser gibt eine schriftliche Stellungnahme ab – diese ist 

dem Protokoll angehängt, StR Scheibelreiter, Bgm. Schmidl-Haberleitner, GR Ing. 

Pintar, Vzbgm. Gruber, GR Knapp, GR Fahrner, StR DI Brandstetter, GR Dr. 

Großkopf, GR Mag. Jedlaucnik, GR Auer, StR Krischel Bakk.phil., GR Ing. Ded, GR 

DI Hartlieb 

StR Scheibelreiter  stellt den 
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Antrag: 

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Pressbaum begrüßt die Realisierung eines 

interkommunalen Wertstoffsammelzentrums im Gemeindegebiet von Pressbaum, wie 

im Sachverhalt dargestellt. Errichter und Betreiber ist der GVA Tulln. 

Die Vorbereitungskosten für die rechtliche Nutzbarmachung des Geländes werden 

zwischen den Gemeinden, Pressbaum, Tullnerbach und Wolfsgraben dem 

Bevölkerungsschlüssel (Pressbaum: 62%, Tullnerbach: 24% und Wolfsgraben: 14%) 

entsprechend, getragen. 

Der Emissionsminimierung wird seitens der Baubehörde erster Instanz große 

Wichtigkeit eingeräumt. Die Festlegung der finanziellen und organisatorischen 

Bedingungen für den Betrieb des Abfallsammelzentrums wird in einer gesonderten 

Vereinbarung zwischen den betroffenen Gemeinden und dem GVA Tulln festgelegt. 

Von den zuständigen Behörden sind vor Baubeginn dementsprechende Gutachten 

und Bewilligungen vorzulegen, um die notwendigen Minimierung von Immissionen für 

die betroffenen Anrainer zu erreichen. 

Entscheidung: 

Dafür: die Mehrheit des Gemeinderates 

Enthaltungen: StR Kalchhauser, GR Fahrner, Fraktion Neos, GR Auer 

Mehrheitlich angenommen. 

StR Scheibelreiter stellt den  

Antrag: 

Der Gemeinderat beschließt hiermit die außerplanmäßige Bedeckung für die 

Vorbereitungsarbeiten, wie Umwidmung, ev. Grundankauf, diverse Gebühren, etc. 

bis zu einer Maximalhöhe von € 24.000,-. Die Bedeckung ist vom Überschuss RA 

2015 festzulegen. Die Aufteilung der möglichen Kosten auf die Nachbargemeinden 

Tullnerbach und Wolfsgraben hat zu erfolgen. 

Entscheidung: 

Dafür: die Mehrheit des Gemeinderates 

Enthaltungen: StR Kalchhauser, GR Fahrner, Fraktion Neos, GR Auer 

Mehrheitlich angenommen. 

Es liegt folgende Kostenschätzung vom Büro DI Siegl vor: 
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StR Scheibelreiter stellt den  

Antrag: 



Gemeinderatssitzung am 30. März 2016 – öffentlicher Teil! 

 

 

 

35 

Der Gemeinderat beauftragt hiermit das Büro DI Siegl mit der Durchführung der 

Umwidmung laut vorliegender Kostenschätzung vom 14.03.2016. 

Entscheidung: 

Dafür: die Mehrheit des Gemeinderates 

Enthaltungen: StR Kalchhauser, GR Fahrner, Fraktion Neos, GR Auer 

Mehrheitlich angenommen. 

 

Zu Top 13 – Beschluss zur schulischen Nachmittagsbetreuung für die 

Volksschule und NMS 

Sachverhalt: (vorbereitet von Riedinger Michael und StR Heise) 

Für die schulische Nachmittagsbetreuung an der Volksschule sowie an der NMS 

Pressbaum wurden drei Institutionen (Verein Hand in Hand, Volkshilfe NÖ, NÖ 

Hilfswerk) zu einer Angebotslegung eingeladen. Ebenso wurden diese Institutionen 

zu einem Hearing am 19. Jänner 2016 eingeladen. 

Das NÖ Hilfswerk hat entsprechende Angebote für beide Schulen vorgelegt und ist 

auch der Einladung zum Hearing als Einziger Anbieter gefolgt. 

Die Volkshilfe NÖ hat für beide Schulen ein Angebot gelegt. Dieses Angebot 

beinhaltet allerdings nur den Zeitraum für das Schuljahr 2016/2017. Eindeutige 

Vorgabe beider Ausschreibung war der Zeitraum von fünf Jahren 2016 – 2020. Des 

Weiteren wurde bei der Prüfung des Angebotes festgestellt, dass die 

Vertretungsregelung nicht den Vorstellungen des Auftraggebers entspricht. 

Der Einladung zum Hearing ist die Volkshilfe NÖ ohne jegliche Absage nicht gefolgt. 

Damit konnten auch konkrete und wichtige Fragen der Kommission nicht direkt an 

den Anbieter gerichtet werden. 

Eine Bedeckung ist unter HHSt 1/211000-755000 gegeben. 

Wortmeldungen: GR Mag. Jedlaucnik, StR Heise 

StR Heise stellt den 

Antrag: 

Der Gemeinderat möge den Auftrag zur schulischen Nachmittagsbetreuung für die 

Volksschule sowie die NMS Pressbaum für den Zeitraum von fünf Jahren – 2016 – 

2020 an das NÖ Hilfswerk vergeben. 

Entscheidung: 

Dafür: die Mehrheit des Gemeinderates 
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Enthaltungen: GR Polzer 

Mehrheitlich angenommen. 

 

Top 14 – Vereinbarung Justizanstalt Wilhelmshöhe für ABA Sumer Siedlung 

Wird abgesetzt. 

 

Top 15 – Grundabtretung Haitzawinkel 11a 

Sachverhalt: (vorbereitet von StR DI Brandstetter und Mag. Wallner Stefan) 

Betrifft: Grundabtretung, Haitzawinkel 11a 

Gemäß dem Teilungsplan GZ. 6206/15 vom 26.11.2015 (eingelangt am 01.12.2015), 

erstellt durch Dipl Ing. Karl Koller, Hauptplatz 11/19, A-3002 Purkersdorf,  werden die 

nachstehenden Teilstücke KOSTENLOS sowie LASTEN- u. BESTANDSFREI in das 

öffentliche Gut der Stadtgemeinde Pressbaum abgetreten: 

Das Teilstück 11 des Grundstückes 69/1, EZ. 11, KG 01905 im Ausmaß von 1614m² 

wird dem Grundstück 69/14, EZ. 1704, KG 01905 (Pressbaum) (Öffentliches Gut der 

Stadtgemeinde Pressbaum) zugewiesen. 

Das Gesamtausmaß der Grundabtretung ins Öffentliche Gut beträgt 1614 m² 

Der o.a. Teilungsplan wurde von SV Arch. DI Pluharz positiv begutachtet. Die 

Abtretung stimmt mit den Vorgaben des Bebauungsplanes ein. 

StR DI Brandstetter stellt den 

Antrag: 

Der Gemeinderat möge die gegenständliche, kostenlose Grundabtretung lt. o.a. 

Teilungsplan beschließen. 

Entscheidung: 

Dafür: einstimmig 

 

Top 16 – ÖBB-Vertrag bezüglich Park&Ride Anlagen 

Sachverhalt: (vorbereitet von Vzbgm. Gruber und Andrea Hajek) 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung die Bereitstellung von Grundstücksflächen im 

Bereich Linke Bahn-Gasse, Rechte Bahnstraße und Friedhofsstraße beschlossen. 

Im Bereich Linke-Bahn-Gasse ist für die Errichtung der Parkplätze ein Grundstreifen 

der ÖBB zusätzlich zum Gemeindegrund notwendig. Dafür liegt ein 
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Bahnbenützungsvertrag vor. Frau Mag. Schindlecker hat den Vertrag rechtlich 

geprüft und für in Ordnung befunden. 

Es handelt sich um folgenden Grundstreifen: 

 

 

Wortmeldungen: GR Leininger, Vzbgm. Gruber, StR Krischel Bakk.phil. 

Vizebgm. Gruber stellt den 

Antrag: 

Der Gemeinderat möge folgenden Bahngrundbenützungsvertrag mit der ÖBB 

beschließen: 
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Entscheidung: 

Dafür: die Mehrheit des Gemeinderates 
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Enthaltungen: Fraktion Neos 

Mehrheitlich angenommen. 

 

Top 17 – Verlängerung Fa. Canon bezüglich Drucker 

Sachverhalt: (vorbereitet von StR DI Wiesböck und Mag. Stefan Wallner) 

Seit 16.06.2013 besteht zwischen der Stadtgemeinde Pressbaum und der Fa. Canon 

ein Service- und Supportvertrag für die 18 Druckersysteme. 

Da der bisherige Support- und Servicevertrag mit der Firma Canon nur noch bis Juni 

2016 läuft, ist eine Entscheidung zu treffen, in welcher Weise das Druckersystem 

weitergeführt wird. 

Aufgrund des baldigen Auslaufens des Vertrages mit der Fa. Canon fand am 

15.02.2016 ein Gespräch mit Herrn Alexander Zagler und Frau Stefanie Fussan als 

Vertreter der Firma Canon statt. Die Stadtgemeinde Pressbaum wurde in diesem 

Gespräch durch Herrn Dipl.-Ing. Wiesböck, Frau Andrea Hajek und Herrn Mag. 

Wallner vertreten. 

Von Seiten der Stadtgemeinde Pressbaum konnten folgende Feststellungen 

gemacht werden: 

 Die Erfahrungen in den vergangenen 33 Monaten haben gezeigt, dass die Fa. 

Canon ein durchwegs zuverlässiger und kompetenter Vertragspartner ist.  

 Die Ausfallsquote- und Dauer der einzelnen Drucker war gering. Die 

technische Betreuung bei Problemen war meistens noch am selben oder am 

nächsten Tag vor Ort gegeben.  

 Die Verfügbarkeit über alle Geräte lag z.B. in der Periode von Oktober 2014 

bis Dezember 2015 bei 99,5%. Bei Störfällen betrug die durchschnittliche 

Reparaturdauer 36 Minuten. 

Aufgrund des derzeit gut funktionierenden Druckersystems wurde die Fa. Canon 

darum ersucht, Unterlagen zur Verlängerung des bestehenden Vertrages um weitere 

24 Monate an die Stadtgemeinde Pressbaum zu übermitteln. 

Die Weiterführung des aktuellen Druckersystems bietet zudem folgende Vorteile: 

 Da die Druckersysteme mit Auslaufen des Leasingvertrages in den Besitz der 

Stadtgemeinde Pressbaum übergehen, fallen künftig die Leasinggebühren 

(bisheriger Vertrag mit VB-Leasing) weg. Insgesamt reduzieren sich die 

monatlichen Kosten auf insgesamt netto € 1406,46. 
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 Des Weiteren wird die jährliche MSP Analyse noch detaillierter ausfallen, was 

zusätzlich die bessere Kontrolle der Druckkosten und ein umweltschonendes 

Drucken ermöglicht. 

Der neue Vertrag schließt lückenlos an den alten Vertrag an. Somit kommt es zu 

keiner zeitlichen Überlagerung, wodurch keine Doppelzahlungen fällig sind. 

Es gibt eine einstimmige Empfehlung des Finanzausschusses. 

StR DI Wiesböck stellt den 

Antrag:  

Der Gemeinderat möge den Beschluss fassen, den neuen Support- und 

Servicevertrag für das gesamte Druckersystem der Stadtgemeinde Pressbaum 

inklusive der Außenstellen (Bauhof, Kindergärten, Volksschule), sowie NMS und FF-

Pressbaum zu genehmigen. 

Entscheidung: 

Dafür: einstimmig 

 

Top 18 – Versicherungen 

Sachverhalt: (vorbereitet von GR Fahrner und Mag. Thomas Hager) 

In der Sitzung des Finanzausschusses vom 13.10.2015 wurde Hr. Dr. Großkopf 

gebeten, gemeinsam mit Hr. Günter Fahrner eine komprimierte Zusammenfassung 

der Versicherungssituation zu erstellen.  

Empfehlung des Finanzausschusses vom 16. Juni 2015 

Mit einstimmiger Empfehlung des Finanzausschusses vom 16. Juni 2015 wurden 

Herr GR Fahrner, Herr Mag. Hager und Hr. Dr. Toifl gebeten, eine Evaluierung des 

bestehenden Versicherungsbestandes durchzuführen. Diese Evaluierung brachte 

das folgende Ergebnis: 

Ist-Situation Versicherungen (Stand Juli 2015) – (Zusammenfassung von StR 

Wiesböck) 

Versicherungsgesellschaft Anzahl Verträge Jahresprämie € (gerundet) 

Allianz 2 500,-- 

DAS 2 3.200,-- 

Generali 1 2.100,-- 

NÖ. Versicherung 22 9.400,-- 
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Uniqua 15 36.100,-- 

Volkswagen Versicherungsdienst 3 3.800,-- 

Wiener Städtische 2 500,-- 

7 Gesellschaften 47 55.600,-- 

 

Rund 89 % des Prämienvolumens sind beim Versicherungsmakler Dr. Toifl 

angesiedelt, dessen letzte Vollmacht der Stadtgemeinde vom 29.9.2014 datiert. 

Die bestehenden Verträge wurden evaluiert und nach Rücksprache mit Dr. Toifl 

werden folgende für den Ausschuss relevante Maßnahmen empfohlen: 

Es gibt eine einstimmige Empfehlung des Finanzausschusses. 

StR DI Wiesböck stellt den 

Antrag:  

Kein Abschluss von Teilkaskoversicherungen; Kündigung von 

Vollkaskoversicherungen nach spätestens 3 Jahren. 

Kündigung Kaskoversicherung Scania WU 344FJ (Erstzulassung 15.1.2013, dzt. € 

2.147,-- Haftpflicht und € 3.582,-- Kasko p.a.) 

Kündigung Kaskoversicherung VW-Pritsche WU 755AR (Erstzulassung 9.12.2010, 

Einsparung € 1.080,-- p.a.) 

Entscheidung: 

Dafür: einstimmig 

 

Meinungsbildung zur Frage des künftigen Abschlusses von Vollkaskoversicherungen:  

Tendenz eine Vollkasko nur für Sondergeräte und Maschinen (LKW, Unimog, ...) für 

3 Jahre abzuschließen, nicht für PKW. 

Es gibt eine einstimmige Empfehlung des Finanzausschusses. 

StR DI Wiesböck stellt den 

Antrag:  

Kündigung der Versicherung der mobilen Geschwindigkeitsmessanlage  

Anschaffungspreis € 2.000,-- und Jahresprämie € 186,-- 

Entscheidung: 

Dafür: einstimmig 

 

Es gibt eine einstimmige Empfehlung des Finanzausschusses. 
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StR DI Wiesböck stellt den 

Antrag:  

Kündigung der Versicherung E-Geräte, Telefon und Brandmeldeanlage des 

Rathauses mit einer Jahresprämie von € 380,--, da nur Siemens Telefonanlage 

abgedeckt (jetzt aber Sabadello) 

Entscheidung: 

Dafür: einstimmig 

 

Es gibt eine einstimmige Empfehlung des Finanzausschusses. 

StR DI Wiesböck stellt den 

Antrag: Empfehlung an den Gemeinderat: 

Kündigung der DAS Fuhrparkversicherung der FF Rekawinkel, da eine Versicherung 

über das Landesfeuerwehrkommando besteht mit einer Einsparung von € 1.425,-- 

p.a. 

Entscheidung: 

Dafür: einstimmig 

 

Es gibt eine einstimmige Empfehlung des Finanzausschusses. 

StR DI Wiesböck stellt den 

Antrag:  

Kündigung der Versicherung Einbruch-Bargeld mit einer Jahresprämie von € 22,38, 

da von Gemeinde-Gesamtversicherung abgedeckt 

Entscheidung: 

Dafür: einstimmig 

 

Die übrigen Punkte des Evaluierungsberichtes sind vom Stadtamt in der laufenden 

Verwaltung zu berücksichtigen beziehungsweise zur Vorberatung in den 

Ausschüssen und Beschlussfassung im Gemeinderat vorzubereiten 

(verwaltungstechnische Optimierung der Versicherungspolizzen, Bündelung der 

Sachversicherungen in einer Generalpolizze, Optimierung der Versicherungen der 

beiden FFW, Handlungsrichtlinie für Makler und Direktbeauftragung durch Herrn 

Bürgermeister, etc.). Günter Fahrner wird diesbezüglich mit Andrea Hajek das 

Gespräch suchen. 
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Top 19 – Kooperationsvereinbarung mit der NÖ GKK 

Sachverhalt: (vorbereitet von StR DI Wiesböck und Andrea Hajek) 

Die NÖ Gebietskrankenkasse bietet im Zuge der Betrieblichen Gesundheitsförderung 

Bewusst – Gesundheit – Fördern (BGF) kostenlos das Projekt „Gesundes Führen 

2016“ an.  

Das Projekt läuft ca. 1 Jahr und dadurch soll die Orientierung an den Grundsätzen 

der Betrieblichen Gesundheitsförderung zum Ausdruck gebracht werden. 

Seit 2011 gibt es dieses Angebot und es haben bereits 200 Betriebe dieses Projekt 

durchgeführt.  

Frau Hajek hat bereits ein Erstgespräch mit einer der Beraterinnen geführt.   

Ziel des Projektes ist es eine Maßnahmenplanung mit Führungskräften und 

Mitarbeitern zu erarbeiten und durch Schulungen, Mitarbeitergespräche ein noch 

besseres und gesundes Arbeitsklima zu schaffen. 

Bei erfolgreicher Durchführung des Projektes werden die Betriebe mit dem BGF-

Gütesiegel ausgezeichnet. 
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Es gibt eine einstimmige Empfehlung des Gemeinderates. 

StR DI Wiesböck stellt den 

Antrag: 

Der Gemeinderat möge die Teilnahme am Projekt "Gesundes Führen 2016" der NÖ. 

GKK beschließen und der Unterzeichnung der Kooperations-Vereinbarung 

zustimmen. 

Entscheidung:  

Dafür: einstimmig 

 

Top 20 – Verrechnungstarif – Wasserzähler Tausch außerhalb der Eichperiode 

Sachverhalt: (vorbereitet von StR DI Brandstetter und Werner Dibl) 

Mit GR-Beschluss vom 31.01.2012 wurde zur Verrechnung von aufgefrorenen 

Wasserzählern ein Tarif von € 215,-- inkl.Ust. beschlossen.  

Auf Grund immer mehr Anträge zur Überprüfung außerhalb der gesetzlichen 

Eichperiode ist es angedacht auch hierfür zukünftig den gleichen Tarif 

vorzuschreiben. Hiermit wären die Prüfungsgebühren von ca. € 80,--, der Einsatz für 

den Tausch sowie der Versand und die Abholung abgegolten. 

StR DI Brandstetter stellt den 

Antrag:  

Der Gemeinderat möge für den Aufwand zum außerperiodischen 

Wasserzählertausch einen Pauschaltarif von € 215,-- inkl.Ust. beschließen. 

Entscheidung:  

Dafür: einstimmig 

 

Top 21 – Grundabtretung EZ 2797, KG 01905 Preßbaum 

Sachverhalt: (vorbereitet von Vzbgm. Gruger und Mag. Sabine Schindlecker) 

Mit Schreiben vom 14.04.2015 hat Herr Dr. Manfred Werteker die Stadtgemeinde 

Pressbaum informiert, dass die Eigentümer der Liegenschaft EZ 2797 KG 01905 

Pressbaum dieses ca. 18 m² große Grundstück der Stadtgemeinde Pressbaum 

schenken möchten. 

Im Zuge umfangreicher Recherchen stellte sich heraus, dass das oben erwähnte 

Grundstück mit Bescheid vom 07.07.1953 abzutreten war. 
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Es wurde ein Abtretungsvertrag erstellt, der vorrausichtlich in den nächsten Tagen, 

11:00 seitens der Eigentümer unterfertigt wird. 

ABTRETUNGSVERTRAG 

abgeschlossen zwischen: 

1. Dr. Martina Knittel, geb. 06.04.1958, Reinhardgasse 12, 1140 Wien, Dr. Rita Werteker, 

geb. 19.02.1955, Alexander Groß-Gasse 39, 2345 Brunn am Gebirge, Frau Susanne Knittel, 

geb. 04.04.1927, Turner- Weg (Pflegeheim Rust), 7071 Rust, als Übergeber einerseits, 

2.der Stadtgemeinde Pressbaum als Verwalterin des Öffentlichen Gutes, vertreten durch die 

unterfertigten Organe, als Übernehmer anderseits, 

wie folgt: 

I. Vertragsgegenstand 

1. Dr. Martina Knittel ist Miteigentümerin zu 1/6 und ¼ Anteilen, Dr. Rita Werteker ist 

Miteigentümerin zu 1/6 und ¼ Anteilen, Frau Susanne Knittel ist Miteigentümerin zu 1/6 

Anteil der Liegenschaft EZ 2797 KG 01905 Pressbaum, zu deren Gutsbestand das 

Grundstück Nr 586, Nutzung Gärten mit 18 m
2 

gehört. 

KATASTRALGEMEINDE 01905 Preßbaum EINLAGEZAHL 2797 

BEZIRKSGERICHT Purkersdorf 

******************************************************************************* 

Letzte TZ 206/2016 

Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012 

************************************* A1 ************************************** 

GST-NR G BA (NUTZUNG) FLÄCHE GST-ADRESSE 

586 Gärten(10) * 18 

Legende: 

*: Fläche rechnerisch ermittelt 

Gärten(10): Gärten (Gärten) 

************************************* A2 ************************************** 

1 a 119/2010 Eröffnung der Einlage für Gst 586 aus EZ 309 KG Rekawinkel 

2 a 2161/1862 594/1933 Fahrrecht über Gst 288 und 187/19 KG Preßbaum 

b 119/2010 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ 309 KG 

Rekawinkel 

3 a 149/1955 Baubehördliche Verpflichtungen hins Gst 586 gem Pkt I/5 

Bescheid 1953-07-07 

b 119/2010 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ 309 KG 

Rekawinkel 

************************************* B *************************************** 

3 ANTEIL: 1/6 
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Dr. Martina Knittel 

GEB: 1958-04-06 ADR: Franz Josef Straße 40-42, Perchtoldsdorf 2380 

a 10/2016 Beschluss 2015-03-17 Eigentumsrecht 

4 ANTEIL: 1/6 

Dr. Rita Werteker 

GEB: 1955-02-19 ADR: Alexander Groß-Gasse 39, Brunn am Gebirge 2345 

a 10/2016 Beschluss 2015-03-17 Eigentumsrecht 

5 ANTEIL: 1/6 

Susanne Knittel 

GEB: 1927-04-04 ADR: Turner-Weg (Pflegeheim Rust) 8, Rust 7071 

a 10/2016 Beschluss 2015-03-17 Eigentumsrecht 

6 ANTEIL: 1/4 

Dr. Martina Knittel 
GEB: 1958-04-06 ADR: Reinhardgasse 12, Wien 1140 
a 206/2016 Beschluss 2015-05-15 Eigentumsrecht 
7 ANTEIL: 1/4 
Dr. Rita Werteker 
GEB: 1955-02-19 ADR: Alexander Groß-Gasse 39, Brunn am Gebirge 2345 
a 206/2016 Beschluss 2015-05-15 Eigentumsrecht 
************************************* C *************************************** 
1 a 1227/1897 Bauverbot mit Bedingung der villenmäßigen Verbauung 
b 119/2010 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ 
309 KG Rekawinkel 
*********************************** HINWEIS *********************************** 
Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS. 
******************************************************************************* 

Die Stadtgemeinde Pressbaum ist als Verwalterin des öffentlichen Gutes Alleineigentümerin 

der Liegenschaft EZ 1704 KG 01905 Pressbaum, zu deren Gutsbestand das Grundstück Nr 

580 Sonstige (Straße) mit 1190 m
2
 gehört. 

2. Aufgrund des Bescheides vom 07.07.1953 wurden die damaligen Liegenschaftseigentümer 

gegenüber der vormals Ortsgemeinde Pressbaum verpflichtet, gemäß § 14 Abs. 1 und 5 der 

damals geltenden Bauordnung für Niederösterreich Grundflächen kostenlos an das öffentliche 

Gut der damals Ortsgemeinde Pressbaum abzutreten. 

3. Die Parteien halten einvernehmlich fest, dass die gegenständliche Abtretung damals 

Voraussetzung war, dass die Teilung erfolgt und sie stimmen überein, dass in Natur der 

Rechtszustand bereits bewirkt wurde. 

II. Abtretungsvereinbarung 

Dr. Martina Knittel, Dr. Rita Werteker und Frau Susanne Knittel Übergeber genannt, 

übergeben hiermit der Stadtgemeinde Pressbaum als Verwalterin des öffentlichen Gutes und 

diese, Übernehmerin genannt, übernimmt das im Grundbuch Bezirksgericht Purkersdorf, KG 

01905 Pressbaum EZ 2797, 18 m
2
 große Grundstück Nummer 586 mit allen Rechten und 

Pflichten, mit denen die Übergeber dieses Grundstück bisher benützt und besessen haben oder 

hierzu berechtigt gewesen wären. 

III. Besitzübergang 

Die Übergabe und Übernahme des gegenständlichen Grundstückes in den tatsächlichen Besitz 

und Genuss der Übernehmerin hat bereits stattgefunden, sodass die Übernehmerin von diesem 

Tag an auch Gefahr und Zufall zu tragen hat. 

Vom Vertragsobjekt etwa zu entrichtende öffentliche Abgaben sind ab Besitzübergang von 

der Übernehmerin zu tragen, wobei jedoch festgestellt wird, dass die übernommene 
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Grundfläche als öffentliches Gut von der Verpflichtung zur Leistung öffentlicher Abgaben 

befreit ist. 

IV. Gewährleistung 

Die Übergeber haften nicht für einen besonderen Zustand oder eine sonstige 

Bodenbeschaffenheit oder Verwendbarkeit der von ihr abgetretenen Trennfläche, sondern 

lediglich dafür, dass sie von allen in diesem Vertrag nicht ausdrücklich mitübernommenen 

Lasten und Besitzrechten Dritter vollkommen frei ist. 

V. Kostentragung 

Die mit der Errichtung und grundbücherlichen Durchführung dieses Vertrages verbundenen 

Kosten und Abgaben sind, ungeachtet der gesetzlichen Solidarhaftung, von den Übergebern 

zu bezahlen, welche auch den Auftrag mit Schreiben vom 14.04.2015 erteilt haben. 

VI. Grundbuchseintragung 

Die Übergeber erteilen ihre ausdrückliche Einwilligung, dass das Eigentumsrecht an der EZ 

2797, KG 01905 Pressbaum für die Übernehmerin einverleibt werde. 

VII. Allgemeine Bestimmungen 

1. Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unterwerfen sich die Parteien ohne Rücksicht auf 

die Höhe des Streitwertes der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit des Bezirksgerichtes 

Purkersdorf. 

2. Dieser Vertrag bedarf in Ansehung der Stadtgemeinde Pressbaum der Genehmigung durch 

den Gemeinderat.  

3. Die Vertragsparteien beauftragen, und bevollmächtigen Doktor Günther Fuchs, öffentlicher 

Notar, die Selbstberechnung der Verkehrssteuern durchzuführen und die grundbücherliche 

Durchführung dieses Vertrages zu veranlassen. 

4. Dieser Vertrag wird in einem Original errichtet, welches nach grundbücherlicher 

Durchführung bei der Übernehmerin verbleibt. 

Pressbaum, am 11.02.2016 
 
 
 
………………………………………….     ………………………………………. 
Bürgermeister        Dr. Martina Knittel 
 
 
………………………………………….     ………………………………………. 
Stadtrat        Dr. Rita Werteker 
 
 
…………………………………………..     ………………………………………… 
Gemeinderat       Frau Susanne Knittel 
 
 
…………………………………………. 
Gemeinderat 
 
 

Genehmigt in der Gemeinderatssitzung vom 

 

Vzbgm Gruber stellt den 

Antrag:  
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Der Gemeinderat möge den Abtretungsvertrag, wie oben angeführt beschließen. 

Entscheidung:  

Dafür: einstimmig 

 

Zu Top 22 – Ankauf Garagentore Wirtschaftshof 

Wird abgesetzt.  

 

Top 23 – Friedhofsgebührenordnung - Anpassung 

Wird abgesetzt. 

 

Top 24 – Verlängerung Vertrag mit Roland Mayer bezüglich Stadtsaal 

Sachverhalt: (vorbereitet von GR Mag. Jedlaucnik und Monika Tschebul) 

Unter Bezugnahme auf den Ablauf des Leihvertrages für den Stadtsaal Pressbaum 

mit Hrn. Roland Mayer per 30. Juni 2016 fand in Anwesenheit von Hrn. BGM 

Schmidl-Haberleitner, StR Heise, GR Mag. H. Jedlaucnik, GR Fahrner, Roland 

Mayer, StADir. A. Hajek u. M. Riedinger eine Besprechung statt. 

Die Frage an GR Mag. Jedlaucnik ob die Betriebskosten weiterhin von der 

Stadtgemeinde Pressbaum bezahlt werden sollen, wurde von GR Mag. Jedlaucnik 

wie folgt beantwortet: 

Der zuletzt stattgefundene Ausschuss für Gemeindeeinrichtungen, Wirtschaftshof, 

Gebäude u. Friedhof war sich darüber einig, dass die Betriebskosten für den 

Stadtsaal Pressbaum weiterhin von der Stadtgemeinde Pressbaum bezahlt werden 

sollen. Der Ausschuss sieht dies als indirekte Förderung der Vereine. Nach kurzer 

Debatte sind die Anwesenden der heutigen Gesprächsrunde ebenfalls dieser 

Meinung. 

Grundsätzlich wurde festgehalten, einen Zusatz zum Leihvertrag vom 30. Juni 2015 

mit Hrn. Roland Mayer auf weitere drei Jahre abzuschließen. Es handelt sich dabei 

um einen Zeitraum vom 01. Juli 2016 bis 30. Juni 2019. Der derzeit aktuelle 

Leihvertrag soll dabei vollinhaltlich aufrechterhalten werden. 

 

Zusatz zum Leihvertrag vom 30.06.2015 

abgeschlossen zwischen 
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der Stadtgemeinde Pressbaum, Hauptstraße 58, 3021 Pressbaum, im Folgenden 

Leihgeber genannt 

und 

Herrn Roland Mayer, Rek. Hauptstraße 22, 3031 Rekawinkel, im Folgenden 

Leihnehmer genannt 

Im beiderseitigen Einvernehmen wird zwischen den Vertragsparteien festgehalten, 

dass der 

Leihvertrag vom 30.06.2015 erneut befristet auf drei Jahre abgeschlossen wird. 

Das Leihverhältnis beginnt am 01.07.2016 und endet am 30.06.2019, ohne dass es 

einer gesonderten Aufkündigung bedarf. 

 

Ungeachtet der vereinbarten Vertragsdauer wird dem Leihnehmer und dem 

Leihgeber das 

Recht eingeräumt, das Leihverhältnis unter Einhaltung einer dreimonatigen 

Kündigungsfrist 

zum Ende eines Kalendermonats mittels eingeschriebenen Briefes aufzukündigen. 

Dieser Zusatz zum Leihvertrag vom 30.06.2015 wird in drei Ausfertigungen errichtet, 

wovon 

eine für das Finanzamt für Gebühren und Verkehrssteuern und je eine für die beiden 

Vertragspartner bestimmt ist. 

Beschlossen in der Gemeinderatssitzung vom 30.03.2016. 

Pressbaum, 30.03.2016 

……………………………………………….……..……………………………. 

Bürgermeister Roland Mayer 

……………………………………………… 

Stadtrat 

…………………………………………… 

….………………………………………. 

Gemeinderat 

GR Mag. H. Jedlaucnik stellt den  

Antrag: 

Der Gemeinderat möge den Beschluss fassen den vorliegenden Leihvertrag, 

vollinhaltlich des derzeit aktuellen Vertrages mit Hrn. Roland Mayer für den Stadtsaal 
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für drei Jahre zu verlängern. Es handelt sich dabei um den Zeitraum vom 01. Juli 

2016 bis 30. Juni 2019. 

Entscheidung:  

Dafür: einstimmig 

 

Top 25 – Nichtverlängerung des Reaudits familienfreundliche Gemeinde 

Sachverhalt: (vorbereitet von Vzbgm. Wallner-Hofhansl und Christina Müller) 

2013 erhielt die Stadtgemeinde Pressbaum das Zertifikat 

„familienfreundlichegemeinde“. Dieses Zertifikat erhielt die Gemeinde nach 

folgendem Prozess: 

- Interessensbekundung (Interessensbekundung zu Inhalt und Ablauf des 

Audits) 

- Teilnahme am Auditseminar (Information zu Inhalt und Ablauf des Audits) 

- Gemeinderatsbeschluss (zur Durchführung des Audits 

familienfreundlichegemeinde) 

- Projektstart (mit Öffentlichkeitsarbeit und Einrichtung einer repräsentativen 

Projektgruppe) 

- Feststellung des Ist-Zustandes (von familienfreundlichen Leistungen der 

Gemeinde) 

- Bürgerbeteiligung (zur Einbindung der Bevölkerung in den Prozess) 

- Feststellung des Soll-Zustandes (von familienfreundlichen Leistungen der 

Gemeinde) 

- Gemeinderatsbeschluss (zur Umsetzung von familienfreundlichen 

Maßnahmen) 

- Begutachtung (des Prozessablaufes) 

- Grundzertifikat (Erteilung des staatlichen Gütezeichens und Grundzertifikates 

familienfreundlichegemeinde) 

- Umsetzung (der beschlossenen Maßnahmen innerhalb von max. 3 Jahren) 

- Begutachtung (Soll-/Ist-Vergleich nach 3 Jahren) 

- Zertifikat (Erteilung des staatlichen Gütezeichens und Zertifikats – Gültigkeit 

für 3 Jahre; Möglichkeit zur Re-Auditierung) 

Das Zertifikat der Stadtgemeinde läuft mit 1.9.2016 ab. 
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Neben den oben genannten Erfordernissen, welche notwendig sind um das Zertifikat 

erneut zu erhalten, ist jährlich einiges an organisatorischer Arbeit zu erledigen. Nach 

intensiven Bemühungen von Vzbgm. Wallner-Hofhansl und ausführlicher 

Besprechung im Sozialausschuss, ist niemand bereit die zeitaufwändige Arbeit für 

ein REAUDIT „familienfreundlichegemeinde“ zu übernehmen. 

Da derzeit auch seitens der Gemeindeverwaltung keine Ressourcen vorhanden sind, 

empfiehlt der Sozialausschuss einstimmig kein REAUDIT 

„familienfreundlichegemeinde“ durchzuführen. 

Vzbgm. Wallner-Hofhansl stellt den 

Antrag: 

Der Gemeinderat möge beschließen, kein Re Audit der 

„familienfreundlichegemeinde“ durchzuführen. 

Entscheidung:  

Dafür: einstimmig 

 

Zu Top 26 – Inhaltliche Behandlung von Dringlichkeitsanträgen 

Keine Dringlichkeitsanträge 

 

Zu Top 27 – Berichte 

 Termine Gesunde Gemeinde:  

Nächste Arbeitskreissitzungen: 31.3.2016 ab 19.00 Uhr, 8.6.2016 ab 18.00 Uhr 

Nächste offene Arbeitskreissitzung: 8.6.2016 ab 19.00 Uhr – Thema: „Wandern mit 

andern“ – Tut gut Wanderung (Herr Neidhart hält Vortrag mit Fotos) 

Nächste Kochkurse: 13.4.2016 ab 18.00 Uhr (natürlich gewürzt mit Kräutern), 

1.6.2016 ab 18.00 Uhr (Nachhaltig Kochen) 

Vortrag Natur im Garten „Quer durch das Gemüsebeet“ am 20.5.2016, 18.00 Uhr im 

Sitzungssaal. 

Wandern mit anderen Initative NÖ weit am Sonntag 25. September 2016. 

Kegelrunde des AK gesunde Gemeinde mit Partner/Familie am 21. Mai 2016 um 

17.00 Uhr beim „Oliver“ – alle Bahnen sind reserviert. 

 Grenzumwanderung am 2.4.2016 Treffpunkt: 9.00 Uhr Irenental – 

Hirschengstemm 
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 StR Kalchhauser: 3.4.2016 Treffpunkt Hotel Sacher – Helenental: 

archäologische Wanderung 

 Bärlauchwochen in Pressbaum 02. bis 16.April 2016 

 GR Knapp: 2.4.2016 Feuerlöscherüberprüfung und Tag der offenen Türe 

 GR Naber: Heinz Stengg ist verstorben, am 10.03. war das Begräbnis 

 GR Tweraser: Jugendraum ist fertig 

 StR Samec: 09.04.2016 Müllsammelaktion – 9.00 Uhr Treffpunkt Sportplatz 

 GR Sigmund: 06.04.2016 Treffen E-car-sharing; von Maschinenring gibt es ein 

Pilotprojekt am Sportplatz: Unkrautvernichtung mit Heißwasser  

 Bgm. Re. Bahnstraße, hier werden keine Schrägparkplätze gebaut 

 Bgm berichtet über die Vorsprache von Hrn. Vytasek bezüglich 

Eigentumsverhältnisse der betreffenden Grundstücke in der Re. Bahnstraße. 

 

Der Bürgermeister schließt den öffentlichen Teil der Sitzung um 20.48 Uhr. 

 

 

 

V.g.g. 
 

Der  Bürgermeister:             Die Schriftführerin: 

 

 

.......................................             ………………………… 
Josef Schmidl-Haberleitner (ÖVP)                   Michaela Kröss      

            

 
Die Protokollprüfer: 
 
 
 
…………………………………..   ............................................ 
StR Irene Heise (ÖVP)    Vzbgm. Alfred Gruber (SPÖ)  
 
 
 
 
.......................................................   ................................................ 

StR Wolfgang Kalchhauser (WIR)  StR Anna-Leena Krischel Bakk.phil. (FPÖ) 
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......................................................                  ………………………………. 
GR Christine Leininger (GRÜNE)   GR Tanja Ehnert (NEOS) 
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